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MERKBLATT 
 

zum Antragsverfahren für eine Ausnahmegenehmigung nach  
§ 22 Absatz 2 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) für den Einsatz zugelassener 

Pflanzenschutzmittel im Einzelfall  
 

Stand: 15. Dezember 2021 

 
Vorbemerkung 
 
Pflanzenschutzmittel dürfen nur in den Kulturen und gegen die Schaderreger eingesetzt 
werden, für die sie vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
zugelassen sind. 
 
Vor allem bei gärtnerischen Kulturen aber auch beim Anbau von sogenannten Energiepflanzen 
und bei seltener angebauten Ackerbaukulturen fehlen häufig zugelassene Pflanzenschutzmittel, 
um auftretende Schadorganismen und Unkräuter bekämpfen zu können. 
 
Für diese „Bekämpfungslücken“ sind im Pflanzenschutzgesetz Genehmigungsverfahren 
vorgesehen. 
 
Das Genehmigungsverfahren nach § 22 Absatz 2 ist eine Einzelfallgenehmigung, die nur für 
den Antragsteller und die beantragten Flächen gilt.  
 
Grundsätzlich ist dieses Verfahren nur für Kulturen mit sehr geringem Anbauumfang 
(Kleinstkulturen) vorgesehen. 
In der Praxis wird von diesem Grundsatz in begründeten Ausnahmefällen abgewichen, so dass 
es auch Genehmigungen in Kulturen geben kann, die nicht zu den Kleinstkulturen gerechnet 
werden. 
Nähere Informationen sind beim Pflanzenschutzdienst zu erfragen. 
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Antragstellung und Genehmigungsbescheid 
 
Eine Genehmigung nach § 22 Absatz 2 Pflanzenschutzgesetz kann beantragt werden von: 
 

a) Personen, die Pflanzenschutzmittel im Erwerbsgartenbau, der Landwirtschaft und dem 
Forst anwenden 

b) Juristischen Personen, deren Mitglieder dem o. g. Personenkreis angehören 
 
Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung ist online unter folgendem Link zu stellen: 
 
Antragsformular für Genehmigungen nach § 22 Absatz 2 Pflanzenschutzgesetz 
 
Bei Problemen mit dem Onlineformular ist das Antragsformular auf Anfrage beim 
Pflanzenschutzdienst Kassel per Post, Fax oder E-Mail erhältlich. 
 

Regierungspräsidium Gießen  
Pflanzenschutzdienst Hessen 
Außenstelle Kassel 
Mündener Straße 4 
34123 Kassel 

 
Harald Willenweber 
Tel.: 0641 303 5255 
E-Mail: harald.willenweber@rpgi.hessen.de 
 
Über den Antrag wird schriftlich entschieden. Der Genehmigungsbescheid ist gebührenpflichtig.  
Die Ausnahmegenehmigung wird für maximal drei Jahre erteilt und kann vom 
Pflanzenschutzdienst widerrufen werden.  
 

https://portal-civ-hel.ekom21.de/civ-hel.public/start.html?oe=00.00.HE.RP.GI.V.51.4&mode=cc&cc_key=Pflanzenschutz

